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Vorwort

Bei der Anwendung und Umsetzung von Bauvorschriften kann es für den 
ungeübten Leser juristischer Texte zu Verständnis- und Interpretations-
schwierigkeiten kommen. 

Hier angesprochen wird sowohl der Einsteiger als auch der Berufserfahrene. 
Zu nennen sind die Entwurfsverfasser, Planer, Betreiber, Verwalter, Personen 
in den Bauaufsichten und bei den Brandschutzdienststellen, Bauherren und 
Bauinteressierte, aber auch Studierende der Fachrichtungen Architektur, 
Bauingenieurwesen sowie des Brand- und Katastrophenschutzes.

Ziel des vorliegenden Buches ist es, die Musterbauordnung (MBO) mit 
Stand November 2002 und der zuletzt geändert durch Beschluss der 
Bauministerkonferenz vom Oktober 2008 in bildlichen Darstellungen 
erläuternd wiederzugeben. Hiermit kann die baupraktische Umsetzung 
vereinfacht und beschleunigt werden. Die Visualisierung beschränkt sich 
auf die Paragraphen mit bautechnischen Inhalten zum vorbeugenden 
Brandschutz sowie auf die Darstellung des materiellen Rechts. 

Zum Gebrauch des Buches ist anzumerken, dass die aufgezeigten Lösungen 
grundsätzlich exemplarisch bzw. beispielhaft zu verstehen sind und andere 
gleichwertige Lösungen nicht ausschließen. Die Darstellungen orientieren 
sich grundsätzlich an der Musterbauordnung und stellen keine 
Kommentierung dar. Die Darstellungen können im Einzelfall durch Angaben 
aus praktischen Erfahrungen, die nicht in der MBO beschrieben sind,
ergänzt sein; hierauf wird dann aufmerksam gemacht.

Haftungsansprüche die evtl. aufgrund der visualisierten Darstellung sowie 
der abgedruckten Texte und Tabellen geltend gemacht werden, müssen 
grundsätzlich ausgeschlossen werden. 
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Die Anregung zur Entwicklung von „visualisierten Bauvorschriften“ ist im 
Rahmen der Vorlesung „Brandschutz“ im Fachbereich Bauingenieurwesen 
an der Hochschule Darmstadt (h_da) entstanden. 

Hinweise und Anregungen zur Weiterentwicklung der Visualisierung von Bau-
vorschriften nimmt das Autorenteam gerne unter spittank.vbib@gftn.de 
entgegen.

Darmstadt, im Dezember 2010                                            Das Autorenteam
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(1) 	 1	Tragende und aussteifende Wände und Stützen müssen im Brandfall aus-
		  reichend lang standsicher sein.
	 2	Sie müssen
		  1.	 .....
		  2.	 ..... 
		  3.	 in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend
		  sein.
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Tragende Wände, Stützen § 27

Gebäudeklasse 2: 

Tragende Wände, 
Stützen 

Abb. § 27 (1) - 3
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§ 28Tragende Wände, Stützen 

81

Gebäudeklasse 1:

Tragende Wände, 
Stützen

	 3	Satz 2 gilt
		  1.	 für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber noch Aufenthaltsräume
			   möglich sind; § 29 Abs. 4 bleibt unberührt,
		  2.	 nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als notwendige Flure
			   dienen.
(2)		  Im Kellergeschoss müssen tragende und aussteifende Wände und Stützen
		  1.	 in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,
		  2.	 in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
		  sein.

Abb. § 27 (2) - 1
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Außenwände§ 28
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Gebäudeklassen 
1, 2 und 3:

Außenwände

§ 28  Außenwände

(1) 		  Außenwände und Außenwandteile wie Brüstungen und Schürzen sind so 
		  auszubilden, dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen
		  ausreichend lang begrenzt ist. 

Abb. § 28 (1) - 1
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Gebäudeklassen 
4 und 5:

Außenwände, 
Außenwandteile

Abb. § 28 (1) - 2
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(2) 	 1	Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände
		  müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren 
		  Baustoffen zulässig, wenn sie als raumabschließende Bauteile
		  feuerhemmend sind. 
	 ²	Satz 1 gilt nicht für brennbare Fensterprofile und Fugendichtungen sowie 
		  brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen
		  der Außenwandkonstruktion.

(3)	 1	Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen müssen 
		  einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar
		  sein; Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen sind zulässig,
		  wenn die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
	 2	Balkonbekleidungen, die über die erforderliche Umwehrungshöhe hinaus 
		  hochgeführt werden, müssen schwerentflammbar sein. 

(4)		  Bei Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden Hohl- oder 
		  Lufträumen wie Doppelfassaden und hinterlüfteten Außenwandbekleidungen
		  sind gegen die Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen.

(5)		  Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3.

Außenwände § 28



Abb. § 29 (2) - 1

Trennwände§ 29
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§ 29  Trennwände 

(1)		  Trennwände nach Absatz 2 müssen als raumabschließende Bauteile von 
		  Räumen oder Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen ausreichend lang 
		  widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein.
(2)		  Trennwände sind erforderlich
		  1.	 zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders
			   genutzten Räumen, ausgenommen notwendigen Fluren,
		  2.	 zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr,
		  3.	 zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im Keller-
			   geschoss. 



(3)	 1	Trennwände nach Absatz 2 Nrn. 1 und 3 müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit
		  der tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses haben, jedoch
		  mindestens feuerhemmend sein.
	 2	Trennwände nach Absatz 2 Nr. 2 müssen feuerbeständig sein. 

Trennwände § 29

Gebäudeklasse 3:
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§ 29 Trennwände
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Gebäudeklasse 5:

Trennwände

Abb. § 29 (2) - 4
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Trennwände § 29

(4)			   Die Trennwände nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter
			   die Dachhaut zu führen; werden in Dachräumen Trennwände nur bis zur Roh-
			   decke geführt, ist diese Decke als raumabschließendes Bauteil einschließlich
			   der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend herzustellen. 

Trennwände bis unter 
die Rohdecke geführt
(Regelgeschoss)

Abb. § 29 (4) - 3
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Hochschule Darmstadt 
AG Holzbau – vorb. Brandschutz und
Prüfsachverständiger für Brandschutz

Dr.-Ing. Ulrich Dietmann
Öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für vorbeugenden
und abwehrenden Brandschutz und
Prüfsachverständiger für Brandschutz

Dipl.-Ing.Giuseppe Abbonizio
IBB Ingenieurbüro für Brandschutz-
planung, Darmstadt

Viele bauliche, anlagentechnische
und organisatorische Maßnahmen
im Brandschutz sind in Gesetzen,
Verordnungen  und Richtlinien 
geregelt und müssen von den 
planenden, bauausführenden 
und -überwachenden Personen,
Betreibern und deren Brandschutz-
beauftragten beachtet werden. 

Dabei sind die baurechtlichen
Vorschriften nicht immer einfach
formuliert und darum nicht sofort
verständlich. Dieser Bildband
ermöglicht eine schnelle Berück-
sichtigung der Anforderungen in
der Praxis.

Die MBO 2002 wurde bereits in vielen
Bundesländern umgesetzt. Mit dem
neuen Brandschutzkonzept werden
für die kleinen Gebäude (Gebäude-
klassen 1 und 2) und für die Gebäude-
klasse mit Zellenbauweise (Gebäu-
deklasse 4) Erleichterungen für die
Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile
umgesetzt. Die konstruktive Holzver-
wendung für Gebäude mit bis zu fünf
Geschossen wird erstmalig ermöglicht. 

In diesem Werk wird der Vorschriften-
text der Musterbauordnung (Stand
Oktober 2008) in einzelne Abschnitte
unterteilt und durch großformatige
und detaillierte Bildbeispiele erläutert.

Die gesetzlichen Grundlagen können
somit schnell nachgeschlagen und
verstanden werden.

ISBN 978-3-939138-25-9

www.feuertrutz.de
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